Stadt Siegen 29.11.2001

NIEDERSCHRIFT

Uber die 23. Sitzung des Rates

vom: 28.11.2001
von: 16:00 Uhr
bis: 19:15 Uhr
Ort: Rathaus Geisweid,

Grol3er Sitzungssaal

Anwesend waren:

. Vom Rat:

1. Stellv. BM Dreisbach, Jirgen - als Vorsitzender
Stv Al-Omary, Falk

Stv Bertelmann, Hans-Gunter
Stv Boller, Joachim

Stv Daus, Anny

Stv Dittert, Katrin

Stv Eberlein, Klaus-Peter
Stv Elter, Uwe

Stv Flohren, Angelika

Stv Fries, Traute

Stv Gaden, Helga

Stv Gelber, Gunther

Stv Gerlach, Heinrich

Stv Gierlich, Michael

Stv Glaamann, Herta

Stv Grol3, Michael

Stv Heupel, Rudiger

Stv Dr. Holzapfel, Heinz

Stv Hopfner-Diezemann, Ute
Stv Jacob, Martin

Stv Katz, Reinhilde

Stv Kirchhofer, Karl Wilhelm
Stv Kleine, Sancho-Antonio
2. Stellv. BM Kohl, Siegfried
Stv Krombach, Ulrich

Stv Lauble, Wilhelm

Stv Moll, llona
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Stv Mues, Gunter

Stv Mues, Steffen

Stv Miller, Manfred - ab 16.25 Uhr
Stv Nauck, Gerda

Stv Neubauer, Hans Peter

Stv Otto, Glnter

Stv Panthoéfer, Ulrich

Stv Reitz, Manfred

Stv Rothenpieler, Wilhelm

Stv Rujanski, Detlef

Stv Schiemer, Hansgeorg

Stv Schleifenbaum, Dorothea
Stv Schmidt, André

Stv Schneider, Manfred

Stv Schulte, Werner

Stv Schulze, Werner

Stv Schwarz-Schumann, Helga
Stv Siebel, Helmut

Stv Sintzen, Gerlinde

Stv Sonntag, Hartmut

Stv Stahl, Markus - ab 16.58 Uhr (TOP 17)
Stv Steuber, Burkhard

Stv Dr. Stotzel, Wolfgang

Stv Strunk, Christine

Stv Tielsch, Ingrid Karin

Stv Walter, Klaus-Volker

Stv Wolf, Marianne

Stv Wunderlich, Horst

Stv Zips, Joachim

Il. Als Zuhorer im nichtoffentlichen Teil:

s. B. Kiel, Horst-Willi

Ill. Von der Verwaltung:

StK Baumeister

StBR Brune

Stadt. VD Kiuhn

VA Schneider

Stadt. VR Dorsch

VA Roécher

VA Bablich

Dipl.-Ing. Stutte

StAR Minker - als Schriftfiihrerin
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Nicht anwesend waren:

Stv Muller, Heinz

Stv Morgenschweis, Thomas
BM Stotzel, Ulf

Zur Tagesordnung:

Unter Punkt 3 des 6ffentlichen Teils werden die vorgelegten Anfragen beantwortet.

Im nichtoffentlichen Teil wird Punkt 6 - Beférderungen - von der Tagesordnung
abgesetzt.

23. Rat 28.11.2001

A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Bestimmung eines Ratsmitgliedes zur Mitunterzeichnung der
Niederschrift (UWG)

Zur Mitunterzeichnung wird Frau Tielsch bestimmit.

23. Rat 28.11.2001

2. Genehmigung der Niederschrift iber die Sitzung vom 24.10.2001
Die Niederschrift wird bei Stimmenthaltungen (wegen Nichtanwesenheit) genehmigt.

23. Rat 28.11.2001

3. Fragestunde
3.1. Feuer- und Rettungswache Siegen

Anfrage der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 23.11.2001
Die Antwort von Herrn Baumeister ist der Niederschrift als Anlage beigeflgt.

23. Rat 28.11.2001
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3.2. Errichtung einer Funkstation auf dem Feuerwehrgeratehaus Meiswinkel
Anfrage der CDU-Fraktion vom 22.11.2001
Die Antwort von Herrn Kiihn ist der Niederschrift als Anlage beigefigt.

23. Rat 28.11.2001

3.3. Apollo-Theater Siegen
Anfrage der UWG-Fraktion vom 23.11.2001
Die Antwort von Herrn Baumeister ist der Niederschrift als Anlage beigefiigt.

23. Rat 28.11.2001

4. Antrage gem. 8 9 der Geschaftsordnung
Es liegen keine Antrage vor.

23. Rat 28.11.2001

5. Parkraumbewirtschaftung in Siegen

Vorlagennr. 1393/2001 und 1393/01 A - Vorlagen vom 29.08. und
26.10.2001

Fur die SPD-Fraktion beantragt Herr Kirchhéfer getrennte Abstimmung tber Ziffer 1
und 2-4. Die Beibehaltung des Status Quo ist auf Grund der erheblichen stadtent-
wicklungspolitischen Veranderungen nicht nachvollziehbar. Speziell betrifft dies den
Bereich um die City-Galerie, fur den die Regelungen fur den Bereich Weidenau noch
unterschritten werden sollen.

Fur die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ist die Begriindung fiir die von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Anderungen schlussig, so Herr Boller.

Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, erlautert Herr Schiemer, dass bei der
Reaktion auf stadtentwicklungspolitische Entwicklungen nicht im Vorgriff auch
Bereiche erfasst werden kdnnen, wo noch keine Veranderung stattgefunden hat.
Andere Fragen ergeben sich im Detail bei verschiedenen Einstufungen. Es besteht
durchaus die Mdglichkeit, diese Punkte in den nachsten Monaten aufzuarbeiten.
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Die UWG-Fraktion begrif3t die vorgeschlagene Veranderung fir den Altstadtbe-
reich. Nicht verstandlich ist, dass bei Beibehaltung des Status Quo fur die tbrigen
Bereiche die Wettbewerbsvor- oder Nachteile nicht in der Praxis nachvollzogen
werden sollen. Er beflrchtet, so Herr Bertelmann, dass die Regelungen auf Jahre
hin bestehen bleiben.

Herr Walter sieht einerseits eine stral3enscharfe Abgrenzung der Bezirke zwar als
problematisch an, halt andererseits eine Diskussion tber Detailfragen fir win-
schenswert. Er beantragt Riickverweisung an den Fachausschuss

Herr Bertelmann beantragt abschlieRend Zuriickverweisung an den Fachausschuss,
Klarung der strittigen Diskussionspunkte und erneute Vorlage Anfang 2002. Er geht
davon aus, dass die Bescheide fur den Bereich Altstadt bis zur entgiltigen Be-
schlussfassung zurtickgehalten werden.

Beschluss (in Abanderung des Verwaltungsvorschlages):

Die Vorlagen werden zur erneuten Beratung an den Ausschuss fur Wirtschafts-
forderung und Liegenschaften zurickverwiesen.

Beratungsergebnis: 28 Stimmen daflr, 26 dagegen, 1 Enthaltung

23. Rat 28.11.2001

6. Satzung der Stadt Siegen uber die Errichtung und Unterhaltung von
Ubergangswohnheimen

Vorlagennr. 1500/2001 - Vorlage vom 21.09.2001

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN moniert, dass die Zustande der Einrich-
tungen eher eine Minderung, als eine Erhéhung der Gebulhren rechtfertigen wirden,
legt Herr Krombach dar. Diesbeziiglich besteht Diskussions- und Handlungsbedarf
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2002. Seine Fraktion wird dem Verwal-
tungsvorschlag nicht zustimmen.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt die Anderung der Satzung tber die Errichtung
und Unterhaltung von Ubergangswohnheimen gemaf Anlage 1 zur Vorlage.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (Gegenstimmen Fraktion BUNDNIS
90/DIE GRUNEN), 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001
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7. 1. Anderung der Satzung der Stadt Siegen iiber die Erhebung von
Vergnugungssteuer vom 12. Juli 1988

Vorlagennr. 1507/2001 - Vorlage vom 02.10.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschlie3t aufgrund der Wahrungsumstellung von DM auf
Euro die 1. Anderung der Satzung der Stadt Siegen Uber die Erhebung von Vergnu-
gungssteuer vom 12. Juli 1988.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 0 Enthaltungen
23. Rat 28.11.2001
8. Neufassung der Satzung der Stadt Siegen Uber Stundung, Nieder-
schlagung und Erlass von Ansprichen vom 18. September 1975
Vorlagennr. 1508/2001 - Vorlage vom 11.09.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die ,Satzung der Stadt Siegen Uber Stundung,
Niederschlagung und Erlass von Ansprichen® in der der Vorlage als Anlage beige-
fugten Fassung.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen
23. Rat 28.11.2001
9. Zustandigkeitsabgrenzung fur Gber- und aulBerplanmalige Ausgaben
und Verpflichtungserméachtigungen;
hier: Umstellung auf EURO
Vorlagennr. 1509/2001 - Vorlage vom 29.10.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:
1. Unerhebliche tber- und aul3erplanmalige Ausgaben, Uber deren Leistung

der Stadtkdmmerer nach § 82 Absatz 1 GO NW entscheiden kann, sind
unabweisbare Ausgaben,
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a) die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes
bestehender zweifelsfreier vertraglicher Verpflichtungen beruhen,

b) die zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen erforderlich sind,
C) die sich auf innere Verrechnungen beziehen,
d) in sonstigen Fallen bis 25.000 Euro je Haushaltsstelle.
2. Geringfugige Uber- und auRerplanméRige Ausgaben, die nach § 82 Absatz 1

GO NW dem Rat der Stadt Siegen nicht zur Kenntnis zu bringen sind, sind
unabweisbare Ausgaben bis zu einer Hohe von 500 Euro je Haushaltsstelle.

3. Die Ziffern 1 und 2 gelten sinngemal? fur die Inanspruchnahme tber- und
aulRerplanméafiger Verpflichtungserméachtigungen nach § 84 Absatz 1 GO
NW.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiur, 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

10. Ausfihrung des Haushaltsplanes 2001;
hier: Bericht Uber den Haushaltsvollzug per 30. September 2001

Vorlagennr. 1510/2001 - Vorlage vom 23.10.2001

Herr Baumeister informiert, dass in Analogie zur bisherigen Berichterstattung im Lau-
fe des Jahres erhebliche Probleme im Verwaltungshaushalt im Allgemeinen und bei
der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Besonderen bestehen. Dieser
Trend ist in sehr vielen Stadten festzustellen. Konkret werden die Einnahmen in die-
sem Abschnitt gegentiber den Erwartungen von 78 Mio. DM im Jahresabschluss bei
voraussichtlich 60 Mio. DM liegen.

Verbesserungen konnten in der Ausgabe bei der Kreisumlage mit rd. 4 Mio. DM, bei
der Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,2 Mio. DM und bei den Gewinnabfiihrungen mit
rd. 2,2 Mio. DM erreicht werden.

In der Gegenuberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist eine Fehlbetragsaus-
weitung von 10 - 11 Mio. DM zu erwarten. Diese wird den Haushalt 2002 und die
mittelfristige Finanzplanung erheblich belasten.

Die Einnahmeerwartungen in den nachsten Jahren sind vor dem Hintergrund des
jungsten Ergebnisses des Arbeitskreises Steuerschatzung sehr negativ einzuschat-
zen. Hauptleidende dieser Entwicklung sind die Stadte und Gemeinden, die ohne
grundlegende Veranderung ihrer finanziellen Moglichkeiten ihre Handlungsfahigkeit
ganzlich verlieren werden. Es ist daher erforderlich, umgehend eine Finanzreform
auf Bundesebene anzustol3en.
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V) Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Bericht zur Kenntnis.
23. Rat 28.11.2001
11. Kenntnisnahme der tber- und aul3erplanmafigen Ausgaben und
Verpflichtungsermachtigungen des Ill. Quartals 2001

Vorlagennr. 1518/2001 - Vorlage vom 24.10.2001

L Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den tber- und aul3erplanméafRigen Ausga-
ben und Verpflichtungsermachtigungen des lll. Quartals 2001 Kenntnis, und
zwar

im Verwaltungshaushalt (Anlage 1 zur Vorlage) 270.080,37 DM

im Vermdgenshaushalt (Anlage 2 zur Vorlage) 104.862,00 DM
- Verpflichtungsermachtigungen (Anlage 3 zur Vorlage) - 50.000,00 DM

23. Rat 28.11.2001
12. Neufassung der Verwaltungsgebihrensatzung mit Gebuhrentarif der
Stadt Siegen
Vorlagennr. 1511/2001 - Vorlage vom 26.10.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Neufassung der der Vorlage als Anlage
beigefligten ,Verwaltungsgebiuhrensatzung der Stadt Siegen” unter Einschluss des
Gebuhrentarifs.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen
23. Rat 28.11.2001
13. Ordnungsbehordliche Verordnung Uber die Aufrechterhaltung der
offentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Siegen vom
19.05.1999;
hier: 1. Anderungsverordnung (Umstellung auf EURO)

Vorlagennr. 1512/2001 - Vorlage vom 24.10.2001
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Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt die der Vorlage als Anlage beigefiigte 1. Ande-
rungsverordnung der ordnungsbehdrdlichen Verordnung tber die Aufrechterhaltung
der offentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Siegen vom 19.05.1999.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiur, 4 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

14. Ordnungsbehordliche Verordnung Uber die Gegenstande des Wochen-
marktverkehrs in der Stadt Siegen,;
hier: Neufassung

Vorlagennr. 1513/2001 - Vorlage vom 24.10.2001

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN wird dieser und den folgenden Vorlagen
zum Wochenmarkt nicht zustimmen, erklart Herr Grol3, da sie ein Konzept fir die
kiinftige Gestaltung des Marktes fir erforderlich hélt. Die aktuelle negative Entwick-
lung der Besucher- und Verkauferzahlen belegt den Handlungsbedarf. Die Verwal-
tung sollte mit der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt werden,
worin auch unter Berucksichtigung der Standortfrage Mdglichkeiten zur Attraktivie-
rung des Angebotes aufgezeigt werden sollen.

Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage beigefiigte ord-
nungsbehdrdliche Verordnung tber die Gegenstande des Wochenmarktverkehrs

in der Stadt Siegen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (Gegenstimmen Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN) 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

15. Ordnungsbehordliche Verordnung Uber die Aufrechterhaltung der
offentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Wochenmarkten in der
Stadt Siegen (Marktverordnung);
hier: Neufassung

Vorlagennr. 1514/2001 - Vorlage vom 24.10.2001
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Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage beigefligte
ordnungsbehdrdliche Verordnung tber die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen
Sicherheit und Ordnung auf den Wochenmarkten in der Stadt Siegen (Markt-
verordnung).

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (Gegenstimmen Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN) 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

16. Satzung Uber die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von
Marktstandsgebuhren fur die Wochenmarkte der Stadt Siegen;
hier: 2. Anderungssatzung (Umstellung auf EURO)

Vorlagennr. 1515/2001 - Vorlage vom 24.10.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschlie3t die der Vorlage als Anlage beigefiigte 2. An-

derungssatzung der Satzung tber die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von
Marktstandsgebuhren fir die Wochenmarkte der Stadt Siegen vom 14.12.1981.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (Gegenstimmen Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN) 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

17. 1. Anderungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen liber die Erhebung
von Kostenersatz und Gebthren fir den Einsatz der Feuerwehr der
Stadt Siegen vom 10.11.1998

Vorlagennr. 1519/2001 - Vorlage vom 25.10.2001
Herr Neubauer wirft verschiedene Fragen zu den in Anlage 1 dargestellten Positi-

onen "Hauptamtlicher Feuerwehrmann pro Stunde" und deren Umrechnung in Euro
auf.

Da eine Aufklarung in der Sitzung nicht herbeigefihrt werden kann, werden die
Fragen schriftlich beantwortet.
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Beschluss (mit Anderung):

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die der Vorlage als Anlage Il beigefugte 1. An-
derungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Erhebung von Kostenersatz
und Gebuhren fur den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998
unter Beriicksichtigung folgender Anderung:

8 5 Abs. 1 Ziffer 12 "Brandsicherheitswachen" erhélt folgende Fassung:

Bei Veranstaltungen in Hallen der Stadt Siegen oder sonstigen Veranstaltungen, bei denen
nach § 7 FSHG Brandsicherheitswachen gestellt werden missen:
Je nach Veranstaltung pro angefangene halbe Stunde und je Feuerwehrmann (SB) 10,00 €.

Zu den tatsachlichen Einsatzzeiten wird je Feuerwehrmann insgesamt 1 Stunde Vor- und
Nachbereitungszeit hinzugerechnet.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 4 Enthaltungen
23. Rat 28.11.2001
18. Neufassung der Gebuhrensatzung fur den 6ffentlichen Krankentrans-
port und Rettungsdienst der Stadt Siegen vom 03. Januar 1990;
GebUhrenanpassung und Euro-Umstellung
Vorlagennr. 1527/2001 - Vorlage vom 05.11.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage 1 beigefuigte
Neufassung der Gebuhrensatzung fur den offentlichen Krankentransport und
Rettungsdienst der Stadt Siegen mit Wirkung vom 1. Januar 2002.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen
23. Rat 28.11.2001
19. Wahrungsumstellung von DM auf Euro mit Wirkung ab 01.01.2002 fur

die Parkraumbewirtschaftung im Bereich der Siegerlandhalle

Vorlagennr. 1458/2001 - Vorlage vom 20.09.2001
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Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Wahrungsumstellung mit Wirkung ab
01.01.2002 fur die Parkraumbewirtschaftung im Bereich der Siegerlandhalle sowie
die Bewirtschaftung der Parkpalette wie in der Vorlage im Detail aufgefihrt.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

20. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier:
Bereitstellung einer auBerplanméafigen Verpflichtungsermachtigung
(VE)

Vorlagennr. 1522/2001 - Vorlage vom 30.10.2001

Es wurde seitens der SPD-Fraktion bereits darauf hingewiesen, so Herr Kirchhéfer,
dass ein Vollzug der MalRnahme abweichend von der Prioritatenliste sachlich nicht
nachvollziehbar ist. Auch die Wirtschaftlichkeit einer externen Beauftragung ist in
Frage zu stellen.

Herr Boller halt fest, dass der Fraktion Bundnis 90/Die Griinen eine vorrangige Um-
setzung des Projektes ablehnt, da der Wohnungsmarkt dazu keine Veranlassung
gibt und auch kein Grund erkennbar ist, die Prioritdten zu verschieben. Die Mittel
kénnen eingespart werden.

Herr Schulte merkt an, dass eine au3erplanméaRige Mittelbereitstellung fir den
Planungsauftrag erforderlich ist, da der Beschluss des Bauausschusses nicht
zeitnah umgesetzt wurde. Der Stadtteil Oberschelden wartet seit Jahren auf eine
Entwicklungsmdglichkeit, daher sollte diese Planung endlich realisiert werden.

Die Moglichkeit zur Schaffung neuer Wohnbauflachen ist grundsatzlich zu begrifien,
so Herr Jakob, die SPD-Fraktion hat jedoch fiir einen anderen Bereich in Oberschel-
den votiert. Er fragt, wie viele Bauplatze im urspringlichen Bebauungsplan enthalten
waren und wie viele jetzt realisiert werden sollen. Dartber hinaus bittet er um Aus-
kunft Uber weitere Baumaoglichkeiten und Beantwortung seiner Fragen zu Protokoll.

Herr Schneider sieht keinen akuten Handlungsbedarf in dieser Angelegenheit, findet
jedoch die wiederholte Forderung der SPD-Fraktion nach einer Organisationsunter-
suchung fir die Fachbereiche 7 und 8 durch die Aussagen von Herrn Schulte besta-
tigt.
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Herr Bertelmann betrachtet den Beschlussvorschlag lediglich als haushaltstechni-
sche Legitimation fur die Beauftragung. Ungeachtet dessen stand und steht immer
wieder die Leistungsfahigkeit der Bauverwaltung in Diskussion. Da der Rat dieses
Thema noch nicht abschlieRend beurteilt und bewertet hat, kiindigt er einen ent-
sprechenden Antrag an.

Herr Brune merkt an, dass die Diskussion tber die Reihenfolge der Beplanung von
Baugebieten in Oberschelden abgeschlossen ist. In diesem Fall sind die Vorberei-

tungen fr eine entsprechende Bauleitplanung nicht ohne weiteres umzusetzen, da
beispielsweise alleine vier Fachplanungen zu koordinieren sind.

Herr Boller sieht in diesem Fall ein Beispiel fur ein unwirtschaftliches Arbeiten, da in
der Verwaltung ein erheblicher Koordinierungsaufwand entsteht und seines Erach-
tens eine eigene Planung glnstiger umgesetzt werden kénnte.

Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. Fir die Vergabe von Planungsleistungen zur Erstellung des Bebauungsplanes
Nr. 250 "Im Boden" (Bebauungsplan, Grunordnungsplan, Erschliel3ungsplanung)
wird gem. § 82 Abs. 1i. V. m. § 84 Abs. 1 GO NW eine au3erplanméaRige Ver-
pflichtungserméchtigung (VE) in H6he von 100.000,00 DM bereitgestellt (HSt.
1.637.9573.6).

2. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von VE bei HSt. 1.637.9557.4 -
76 - ErschlieRung Wiedthal, Eiserfeld,. Baukosten - in entsprechender Hohe.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiur (Gegenstimmen SPD, Grline),
1 Enthaltung

23. Rat 28.11.2001

21. |. Bebauungsplan Nr. 248 " Steimel”

I1.Ortliche Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 248 " Steimel";

hier:

- Auf 8 31 GO NW wird hingewiesen

- Prifung der wahrend der Auslegung eingegangenen Anregungen

- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung

- Beschluss der ortlichen Bauvorschriften als Satzung gem. 8 86 BauO
NW

Vorlagennr. 1456/2001 - Vorlage vom 25.09.2001
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Die Fraktion Bundnis 90/Die Grinen sieht keinen Bedarfsnachweis fur die Realisie-
rung des Baugebietes und vermisst eine seridse Zielgruppenanalyse, so Frau
Strunk. Bezug nehmend auf den Eingriff in Natur und Landschaft merkt sie an, dass
im Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie mindliche Erlauterungen
durch den Fachplaner gegeben wurden, die jedoch nicht in der Vorlage dargestellt
wurden. Sie bittet, dies nachzuholen.

Herr Schneider zeigt sich erstaunt tber die pl6tzliche Kritik der Fraktion Bindnis
90/Die Grinen, da Ubereinstimmend im Rahmen der Diskussion des Wohnbau-
flachenkonzeptes festgelegt wurde, Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken.
Insbesondere in den kleineren Stadtteilen besteht Bedarf, fir die aus dem Ort
stammende nachriickende Generation Wohnbauflachen zu schaffen.

Herr Brune merkt an, dass die Frage der Grol3enordnung des landschaftlichen Aus-
gleichs bei jedem Bebauungsplan erneut diskutiert wird. Ein 100 %iger Ersatz ist nur
in Ausnahmeféllen moglich und im Durchschnitt ein Minderausgleich von 15 bis 20 %
festzustellen. In der Grundsatzkonzeption und unter Berlicksichtigung der drtlichen
Gegebenheiten ist fir das Neubaugebiet eine Ausweisung von Ein- bis Zweifamilien-
hausern vorgesehen. Zielsetzung ist es, auch kleinere Neubaugebiete anzubieten,
um die Bevolkerung vor Ort zu halten und fir die 6rtlichen Strukturen eine Zukunfts-
perspektive zu schaffen. Diese Bereiche unterscheiden sich wesentlich von den
grof3en Entwicklungsbereichen fur stadtnahes Wohnen, wie z. B. am Giersberg und
am Wellersberg.

Frau Strunk beurteilt die Notwendigkeit von Neubaugebieten im Gegensatz zu Herrn
Brune vollig anders. Sie bittet, die Ausgleichsflachenberechnung dem Protokoll als
Anlage beizufiugen.

Herr Stutte erlautert sodann, die Eingangsbewertung der Griinflachen sowie die
Berucksichtigung in den Ausgleichsflachen. Im Ausschuss fur Umwelt, Landschafts-
pflege und Energie hat er am Beispiel der Verkehrsflachen die Eingriffsberechnung
dargestellt.

Herr Grol3 mochte die Aussage von Herrn Brune im Protokoll festgehalten wissen,
dass ein "Schwund" von 15 % bei den Ausgleichsflachen als normal angesehen
wird. Darlber hinaus findet er die Aussage von Herrn Stutte sehr bemerkenswert,
dass die Tabellen zur Eingriffsberechnung sehr kompliziert sind und daher der Vor-
lage nicht beigefugt wurden.

Beschluss (mit Anderung):

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t:

1. die wahrend der offentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen zum
Bebauungsplanentwurf Nr. 248 ,Steimel“ gemaf der als Anlage 1 zur Vorlage

beigefliigten Abwagung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil der
Beschlussfassung;
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2. es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrend der offentlichen Auslegung
von den Burgerinnen und Burgern und den Nachbargemeinden keine
Anregungen vorgebracht wurden;

3. den Bebauungsplan Nr. 248 ,Steimel“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als

Satzung;

4. die Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 248 ,Steimel” laut Anlage 3 zur
Vorlage;

5. die ortlichen Bauvorschriften fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Nr. 248 ,Steimel” laut Anlage 4 zur Vorlage gem. § 86 BauO NW als Satzung
unter Beriicksichtigung folgender Anderung:

8 5 Abs. 2 der Gestaltungssatzung erhélt folgende Fassung:

Als Grundstiickseinfriedungen sind nur standortgerechte Hecken und Holzzaune
bis zu einer H6he von 1,50 m zulédssig.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (Gegenstimmen Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN), 5 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

22. Wahrungsumstellung von DM auf Euro;

1. Anderungssatzung zur Baumschutzsatzung der Stadt Siegen vom

16.06.1998

Vorlagennr. 1463/2001 - Vorlage vom 05.10.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t infolge der Wahrungsumstellung von DM auf
Euro die 1. Anderungssatzung zur Satzung des Baumbestandes in der Stadt Siegen
vom 16. Juni 1998 - Baumschutzsatzung -.

Beratungsergebnis: Einstimmig daftr, O Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001
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23. Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeitragen fur natur-
schutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen nach 88 135 a - 135 c BauGB

Vorlagennr. 1455/2001 - Vorlage vom 04.10.2001
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage | beigefiigte Satzung
der Stadt Siegen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeitrdgen nach 88 135 a - 135
c BauGB.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

24. Satzung der Stadt Siegen uber die Abfallbeseitigungsgebihren vom
30.12.1980 in der Fassung der 7. Anderungssatzung vom 22.11.2000;
hier: 8. Anderungssatzung

Vorlagennr. 1464/2001 - Vorlage vom 09.10.2001

Herr Bertelmann halt fest, dass der Anstieg der Abfallentsorgungsgebtihren in den
nachsten Jahren vor allem ein Problem der Kommunen sein wird, obwohl diese
lediglich auf die Folgen des "Mulldiktates" des Landes Uber die Kreise weitergeben
missen. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf den vorgegebenen Mulltransport
zur Mullverbrennungsanlage nach Iserlohn zurtickzufihren. Obwohl 6kologisch bes-
ser vertretbare Lésungen vorhanden sind, besteht das Land darauf, dass die Ent-
sorgung innerhalb der Landesgrenzen stattfindet. Da fir Rat und Verwaltung im
Grunde keine andere Entscheidungsmadglichkeit besteht, wird die UWG-Fraktion
dem Vorschlag unter Protest zustimmen mussen. Sie wird sich jedoch der Auffas-
sung der UWG-Kreistagsfraktion anschlie3en, gegen die Gebihrenbescheide recht-
lich vorzugehen.

Herr Kirchhofer verweist darauf, dass seinerzeit nach eingehender Diskussion eine
einvernehmliche Regelung fur Abfallbeseitigung auf Kreisebene getroffen wurde.
Nun gilt es, diese Vertrage zu erflllen. Die Thematisierung einer Entsorgung im be-
nachbarten Bundesland ist grundsatzlich nicht abzulehnen, aber auch bei dieser
Entsorgungsform sind die Transportfolgen zu bedenken. Er legt Wert darauf, an
dieser Stelle zu betonen, dass keine stadtischen Kosten zu den Gebuhrenerh6-
hungen fuhren, sondern ausschlie3lich Kostenpositionen tUbergeordneter Stellen
weitergegeben werden.

Die F.D.P.-Fraktion sieht das Problem in der seinerzeitigen Uberdimensionierung der
Millverbrennungsanlagen und der verspateten Reaktion des Kreises im Hinblick auf
den dadurch erforderlichen Mulltourismus und die damit verbundenen Kosten, so
Herr Walter. Er halt es fur erforderlich, auf Kreisebene in 2003 nach uberregionalen
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Kooperationspartnern zu suchen. Die F.D.P.-Fraktion wird dem Gebuhrenerhdhungs-
vorschlag nicht zustimmen.

Die CDU-Fraktion wird aus sachlichen Grinden dem Vorschlag zustimmen, so Herr
Schiemer. Er teilt die Einschatzung, dass die Kommunen mit einem Problem belastet
werden, das anderenorts ausgeldst wurde. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen,
dass die damals im Kreistag vertretenen Fraktionen nach intensiven Verhandlungen
den Stufenplan mitgetragen hatten. Auch er unterstreicht die positive Bilanz des
stadtischen Anteils bei der Abfallentsorgung.

Die Ziele der TA Siedlungsabfall sind véllig unstrittig, so Herr Boller, lediglich im
Verfahren ergeben sich Fragen. So ist z. B. die Herstellung und Verwertung von
Trockenstabilat mit einem Kostenfaktor verbunden, der nicht unbertcksichtigt
bleiben darf. Ziel sollte es auf jeden Fall sein, Mulltourismus zu vermeiden und die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Entsorgungsformen genau zu betrachten.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die der Vorlage als Anlage 2 beigefiigte 8. An-
derungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Abfallbeseitigungsgebihren
vom 30.12.1980 in der Fassung der 7. Anderungssatzung vom 22.11.2000 unter
dem Vorbehalt eines entsprechenden Beschlusses des Kreistages.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiur (Gegenstimmen F.D.P.), 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

25. Satzung der Stadt Siegen uber die Stra3enreinigung und die Erhebung
von Stral3enreinigungsgebihren (Stral3enreinigungs- und Gebuhren-
satzung) vom 05.01.1989 in der Fassung der 8. Anderungssatzung vom
21.03.2001;
hier: 9. Anderungssatzung

Vorlagennr. 1465/2001 - Vorlage vom 09.10.2001

Herr Brune weist darauf hin, dass in Anlage 3 der Vorlage unter Il auf Seite 2 ein
Ubertragungsfehler entstanden ist. Die StraRenreinigung auf Fahrbahn und Gehweg
auf dem Lindenplatz (Strafenschlissel 6226) wird durch die Stadt geleistet. Er bittet,
die Tabelle entsprechend zu korrigieren.

Beschluss (mit Anderung):

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die der Vorlage als Anlage 3 beigefiigte 9. An-
derungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Stra3enreinigung und die
Erhebung von Stral3enreinigungsgebihren (Stral3enreinigungs- und Gebuhrensat-
zung) vom 05.01.1989 in der Fassung der 8. Anderungssatzung vom 21.03.2001
unter Bericksichtigung folgender Korrektur in Anlage lll:
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In den Spalten "Ubertragung der Reinigungspflicht a. d. Grundstiickseigentiimer
(8 2) - Fahrbahnreinigung, Gehweg" werden bei der Stral3e "Lindenplatz" (Schl.
6226) die X gestrichen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafur, 0 Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001

26. Ausschussneubesetzungen

26.1. Ausschussneubesetzungen
- Verkehrsausschuss
- Ausschuss fur Wirtschaftsforderung und Liegenschaften
Vorlagennr. 1541/2001 - Vorlage vom 13.11.2001

Herr GroR bittet, fiir die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN folgende Neubeset-
zung zu erganzen:

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie
- Herrn Ralf Kubosch als stellvertretendes Mitglied an Stelle von Herrn Axel Boldt

Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen wahlt

a) Herrn Karl Hermann Meiswinkel als stellvertretendes beratendes Mitglied in
den Verkehrsausschuss und

b) Herrn Henning Schlabach als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss fur
Wirtschaftsforderung und Liegenschaften.

C) Herrn Ralf Kubosch als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss fur
Umwelt, Landschaftspflege und Energie.

Beratungsergebnis: Einstimmig daftr, O Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001
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26.2. Ausschussneubesetzung
- Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie

Vorlagennr. 1553/2001 - Vorlage vom 14.11.2001
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen wahlt
a) Herrn Wolfgang Vetter als ordentliches Mitglied sowie
b) Herrn Hermann Hadem als stellvertretendes Mitglied
in den Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, O Enthaltungen

23. Rat 28.11.2001



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1393/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich Datum

Fachbereich Wirtschaftsforderung 10.09.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Wirtschaftsforderung und Liegenschaften 20.09.2001
Wirtschaftsférderung und Liegenschaften 08.11.2001
Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001
Rat 28.11.2001
Betreff:

Parkraumbewirtschaftung in Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t

1. die Neueinteilung der Gebietszonen fir die Stellplatzablosesatzung,

2. die Umstellungen der Ablosebetréage von DM auf EURO gemal der der Vorlage
beigefugten Neufassung der Stellplatzablésesatzung,

3. die Umstellung der Parkentgelte in den bewirtschafteten Parkeinrichtungen zu-
ziglich Parkscheinautomaten von DM auf EURO gemal der in der Vorlage dar-

gestellten Form und

4. die Umstellung der Parkgebihrenordnung von DM auf EURO gemal der in der

Vorlage dargestellten Form

jeweils ab 01. Januar 2002.

Sachverhalt / Begrindung:
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Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
[ ]istnicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1500/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 2 Datum

Fachbereich Soziales, Familie, Jugend, Wohnen 25.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Ausschuss fur Soziales, Familien- u. Seniorenfragen 07.11.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Satzung der Stadt Siegen uber die Errichtung und Unterhaltung von Ubergangswohn-
heimen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die Anderung der Satzung lber die Errichtung und
Unterhaltung von Ubergangswohnheimen gemal3 Anlage 1 zur Vorlage.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen | mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1507/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Stadtkasse/Steuern 30.10.2001

Bearbeitet von: Frau Schafer

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

1. Anderung der Satzung der Stadt Siegen uber die Erhebung von Vergniigungssteuer
vom 12. Juli 1988

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t aufgrund der Wahrungsumstellung von DM auf

Euro die 1. Anderung der Satzung der Stadt Siegen uber die Erhebung von Vergnii-
gungssteuer vom 12. Juli 1988.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ Jist erfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

[_]im VermH [ ]im VverwH [ Nein [ ]Ja mit Haushaltsstelle




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1508/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Kammerei 30.10.2001

Bearbeitet von: Manfred Reisch

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Neufassung der Satzung der Stadt Siegen tber Stundung, Niederschlagung und Erlass
von Anspriichen vom 18. September 1975

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die ,Satzung der Stadt Siegen tber Stundung,

Niederschlagung und Erlass von Ansprichen® in der der Vorlage als Anlage beigeflg-
ten Fassung.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

[_]im VermH [ ]im VverwH [ Nein [ ]Ja mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1509/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Kammerei 30.10.2001

Bearbeitet von: Heiko Erner

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Zustandigkeitsabgrenzung fur tber- und aul3erplanmaflige Ausgaben und Verpflich-
tungsermachtigungen;
hier: Umstellung auf EURO

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:
1. Unerhebliche tber- und aul3erplanmafige Ausgaben, Uber deren Leistung der

Stadtkammerer nach § 82 Absatz 1 GO NW entscheiden kann, sind unabweis-
bare Ausgaben,

a) die auf gesetzlicher oder bei Verabschiedung des Haushaltsplanes beste-
hender zweifelsfreier vertraglicher Verpflichtungen beruhen,

b) die zur Verwendung zweckbestimmter Einnahmen erforderlich sind,
C) die sich auf innere Verrechnungen beziehen,
d) in sonstigen Fallen bis 25.000 Euro je Haushaltsstelle.
2. Geringfugige Uber- und aulRerplanméaiige Ausgaben, die nach § 82 Absatz 1

GO NW dem Rat der Stadt Siegen nicht zur Kenntnis zu bringen sind, sind un-
abweisbare Ausgaben bis zu einer Hohe von 500 Euro je Haushaltsstelle.

3. Die ziffern 1 und 2 gelten sinngemalf3 fur die Inanspruchnahme tber- und aul3er-
planmaiiger Verpflichtungserméchtigungen nach 8 84 Absatz 1 GO NW.

Sachverhalt / Begrindung:
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Seite 2

Finanzielle Auswirkungen

[ lia

I:l nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

DM

jahrliche Folgekosten

DM

Finanzierung
Eigenanteil

DM

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

DM

Abstimmung
mit dem Kammerer

|:| ist erfolgt
D ist nicht

erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit
DM

Haushaltsstelle




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1510/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Finanzen 30.10.2001

Bearbeitet von: Herrn Urrigshardt

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Ausfuhrung des Haushaltsplanes 2001;
hier: Bericht Uber den Haushaltsvollzug per 30. September 2001

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ Jnein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ Jist erfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

[_]im VermH [ ]im VverwH [ Nein [ ] mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1518/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich Datum

Fachbereich Kadmmerei 30.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Kenntnisnahme der Uber- und au3erplanmafligen Ausgaben und Verpflichtungsermach-
tigungen des Ill. Quartals 2001

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den tber- und auf3erplanmafigen Ausgaben und
Verpflichtungserméchtigungen des Ill. Quartals 2001 Kenntnis, und zwar

im Verwaltungshaushalt (Anlage 1 zur Vorlage) 270.080,37 DM
im Vermoégenshaushalt (Anlage 2 zur Vorlage) 104.862,00 DM
- Verpflichtungserméchtigungen (Anlage 3 zur Vorlage) - 50.000,00 DM

Sachverhalt / Begrindung:



Vorlage 1518/2001

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung

der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ] ist erfolgt

I:’ ist nicht
erforderlich
Veranschlagung
|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1511/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Kadmmerei 30.10.2001

Bearbeitet von: Heiko Erner, Christoph Ermert

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Neufassung der Verwaltungsgebiihrensatzung mit Gebuhrentarif der Stadt Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Neufassung der als Anlage beigefligten ,Ver-
waltungsgebiihrensatzung der Stadt Siegen” unter Einschluss des Gebuhrentarifs.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ Jnein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ Jist erfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

[_]im VermH [ ]im VverwH [ Nein [ ] mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1512/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich 3 Datum

Fachbereich Ordnung, Gewerbe und Strafl3enverkehr 30.10.2001

Bearbeitet von: Michael Haas

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Ordnungsbehdrdliche Verordnung Uber die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung in der Stadt Siegen vom 19.05.1999;
hier: 1. Anderungsverordnung (Umstellung auf EURO)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt die als Anlage beigefligte 1. Anderungsverordnung

der ordnungsbehdrdlichen Verordnung tber die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Si-
cherheit und Ordnung in der Stadt Siegen vom 19.05.1999.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
I:’ ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1513/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich 3 Datum

Fachbereich Ordnung, Gewerbe und Strafl3enverkehr 30.10.2001

Bearbeitet von: Michael Haas

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Ordnungsbehdrdliche Verordnung tber die Gegenstande des Wochenmarktverkehrs in
der Stadt Siegen;
hier: Neufassung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die als Anlage beigefugte ordnungsbehérdliche
Verordnung Uber die Gegenstande des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Siegen.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ Jist erfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

[_]im VermH [ ]im VverwH [ Nein [ ]Ja mit Haushaltsstelle




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1514/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich 3 Datum

Fachbereich Ordnung, Gewerbe und Strafl3enverkehr 30.10.2001

Bearbeitet von: Michael Haas

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Ordnungsbehdrdliche Verordnung Uber die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung auf den Wochenmarkten in der Stadt Siegen (Marktverordnung);
hier: Neufassung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die als Anlage beigefugte ordnungsbehérdliche

Verordnung Uber die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den
Wochenmarkten in der Stadt Siegen (Marktverordnung).

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
I:’ ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1515/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich 3 Datum

Fachbereich Ordnung, Gewerbe und Strafl3enverkehr 30.10.2001

Bearbeitet von: Michael Haas

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Satzung Uber die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von Marktstandsgebuihren fur
die Wochenmarkte der Stadt Siegen;
hier: 2. Anderungssatzung (Umstellung auf EURO)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlie3t die als Anlage beigefligte 2. Anderungssatzung der

Satzung Uber die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von Marktstandsgebuhren fur
die Wochenmarkte der Stadt Siegen vom 14.12.1981.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
I:’ ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1519/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Feuerschutz und Rettungsdienst 30.10.2001

Bearbeitet von: Herrn Ebertz

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Feuerschutzausschuss 13.11.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

1. Anderungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen uber die Erhebung von Kostener-
satz und Gebuhren fir den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt die der Vorlage als Anlage Il beigefiigte 1. Ande-
rungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Erhebung von Kostenersatz und
Geblihren fir den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998

Sachverhalt / Begrindung:

Die vorgenannte Satzung regelt Kostenersatz- und Gebuhrenpflichten von Dritten, die
bei Inanspruchnahme der Feuerwehr aus den im Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz
(FSHG) genannten Grinden (z. B. nicht bestimmungsgemalies Auslosen der Brand-
meldeanlagen, Brandstiftung u. &.) zu veranlagen sind.

Im Zuge der Wahrungsumstellung von DM auf Euro zum 01.01.2002 wurden fir die
hauptamtlichen Krafte die aktuellen modifizierten Stundenséatze der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle fur Verwaltungsvereinfachung (KGSt) zugrunde gelegt.

Hinsichtlich der tbrigen Gebuhrentarife erfolgte keine Veranderung, sondern lediglich
die Umstellung von DM auf Euro. Aus Grinden der einfachen Rechenbarkeit wurden
die Betrage im Verhaltnis von 2:1 (DM : Euro) durch verteilte Auf- und Abrundungen
geglattet.

Die Anhebungen und Senkungen wurden so ausgewogen vorgenommen, dass sie we-
der zu einer Erhéhung noch zu einer wesentlichen Verminderung der Einnahmen fihren
werden.
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Dartiber hinaus wurden in den 88 1 und 2 redaktionelle Anderungen (kursiv dargestellt)

vorgenommen.

Fur die 1. Anderungssatzung zur Satzung tiber die Erhebung von Kostenersatz und
Gebduhren fur den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998 sind in der
Anlage | die Umrechnungen von DM auf Euro dargestellt.

8 2 Kostenersatz- und Gebihrenpflicht

Die Kostenersatzpflicht gemaR § 41 Abs. 2 und 3 FSHG wurde erweitert auf entstan-
dene Einsatzkosten angeforderter privater Hilfsorganisationen.

Finanzielle Auswirkungen |X| ja |:| nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung objekt- Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil Bezogene Einnahmen | mit dem K&mmerer
|Z| ist erfolgt
|:| ist nicht erforder-
lich, da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[ ] im VermH X1 im verwH [ ] Nein [] Ja mit Haushaltsstelle

Verschiedene
im UA 130

In Vertretung

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter

Anlagen [ und Il
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STADT SIEGEN
DER BURGERMEISTER

1. Anderungssatzung

zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Erhebung von Kostenersatz und Gebiihren
far den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 28. Marz 2000 (GV NW S. 245) und des § 41
des Gesetzes uber den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV
NW S. 122/SGV NW 213) i.V. mit den 88 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes fiur
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV NW
610) in der z.Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Siegen am 28. November
2001 folgende 1. Anderungssatzung beschlossen:

8 1 Abs. 2 letzter Satz
Tatigkeitsbereich
erhalt folgende Fassung:

Mindestqualifikation ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann bzw. Grup-
penfihrer der Freiwilligen Feuerwehr und eine Einweisung am entsprechenden Objekt.

§2Abs. 1
Kostenersatz- und Gebuhrenpflicht
erhalt folgende Fassung:

(1)  For Leistungen im Sinne von 8 1 Abs. 1 dieser Satzung wird nach Mal3gabe
des § 41 Abs. 2 und 3 Kostenersatz gefordert.

Die Kostenersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn tberortliche Hilfe im Sinne von
8 25 FSHG von einer anderen Feuerwehr im Stadtgebiet geleistet wird.

Darlber hinaus tritt eine Kostenersatzpflicht auch ein fur entstandene Einsatz-
kosten angeforderter privater Hilfsorganisationen.

8 5 Abs. 1 Ziffer 1. - 3.3 und Ziffer 12
Berechnungsgrundlage / Gebuhrentarif
erhalt folgende Fassung:

Der Kostenersatz und die Gebihr bemessen sich wie folgt:
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(1) Es werden pauschal berechnet:
1. Fur den Einsatz eines ehrenamtlichen Feuerwehrmannes
(Sammelbezeichnung) je angefangene halbe Stunde 10,00 Euro

Fur den Einsatz eines hauptamtlichen Feuerwehrmannes
(Sammelbezeichnung) je angefangene Stunde

Besoldungsgruppe A7 30,10 Euro
A8 33,20 Euro
A9 35,80 Euro
A9+ AZ 38,50 Euro
A 10 52,20 Euro
All 57,90 Euro
Al2 63,20 Euro
A 13 71,90 Euro
2. Fur den Einsatz folgender Fahrzeuge je angefangene halbe Stunde:

2.1 Fahrzeuge

Léschgruppenfahrzeug LF 8 28,00 Euro
Léschgruppenfahrzeug LF 16 bzw. LF 16/TS 44,00 Euro
Ldschgruppenfahrzeug LF 16/LF oder LF 24 mit

technischer Hilfeleistung 47,00 Euro
Tankl6schfahrzeug TLF 8/18 36,00 Euro
Tankloschfahrzeug TLF 16/25-24 50,00 Euro
Tankloschfahrzeug TLF 24/48 55,00 Euro
Tragkraftspritzenfahrzeug 25,00 Euro
Schlauchwagen 44,00 Euro
Hubrettungswagen 64,00 Euro
Lastkraftwagen 30,00 Euro
Rastwagen RW 1 36,00 Euro
Rustwagen RW 2 55,00 Euro

Geratewagen-Ol 36,00 Euro
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Geratewagen-Meltechnik 55,00 Euro
Geratewagen-Gefahrengut 88,00 Euro
Einsatzleitwagen ELW 1 20,00 Euro
Einsatzleitwagen ELW 2 42,00 Euro
Komanndowagen Kdow 17,00 Euro
Mannschaftstransportwagen MTW 20,00 Euro
2.2  Anhénger
Feuerwehr-Anhénger-Lichtmast FWA-Lima 25,00 Euro
Feuerwehr-Anhanger-Leichtschaumgenerator 14,00 Euro
3. Fur den Einsatz folgender Gerate je angefangene halbe Stunde:
3.1 Motorgerate
Tragkraftspritze 11,00 Euro
Ol-Umfullpumpe 6,00 Euro
Chemie-Umflllpumpe 9,00 Euro
Elektro-Tauchpumpe 3,00 Euro
Flussigkeitssauger 3,00 Euro
Notstromaggregat, tragbar 6,00 Euro
Be- und Entliftungsgeréat 6,00 Euro
3.2 Wasserforderungsgerate mit Zubehor
Wasserstrahlpumpe 3,00 Euro
Druckschlauch D 0,28 Euro
Druckschlauch C 0,30 Euro
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Druckschlauch B 0,35 Euro
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Saugschlauch 0,55 Euro
3.3 Ol- und Chemiegeréte

Handumfillpumpe 1,40 Euro
Spezial Schlauchmaterial 1,00 Euro
Auffangbehalter aus Kunststoff 3,00 Euro
Auffangbehalter aus Edelstahl 5,00 Euro
Auffangbehalter aus Perbunan 4,00 Euro
Behalter fur radioaktives Material 3,00 Euro

(12) Brandsicherheitswachen

Bei Veranstaltungen in Hallen der Stadt Siegen oder sonstigen Veranstal-
tungen, bei denen nach § 7 FSHG Brandsicherheitswachen gestellt wer-
den mussen:

Je nach Veranstaltung pro angefangene halbe Stunde (zzgl. insgesamt 1
Stunde Vor- und Nachbereitungszeit) und je Feuerwehrmann (SB) 10,00
Euro.

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kratft.

Im Ubrigen bleibt die Satzung unverandert bestehen.

Siegen, 28.11.2001

Ulf Stotzel
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4
Saugschlauch 0,55 Euro

3.4  Ol- und Chemiegerate
Handumfillpumpe 1,40 Euro
Spezial Schlauchmaterial 1,00 Euro
Auffangbehalter aus Kunststoff 3,00 Euro
Auffangbehalter aus Edelstahl 5,00 Euro
Auffangbehalter aus Perbunan 4,00 Euro
Behalter fur radioaktives Material 3,00 Euro

(12) Brandsicherheitswachen

Bei Veranstaltungen in Hallen der Stadt Siegen oder sonstigen Veranstal-
tungen, bei denen nach § 7 FSHG Brandsicherheitswachen gestellt wer-
den mussen:

Je nach Veranstaltung pro angefangene halbe Stunde (zzgl. insgesamt 1
Stunde Vor- und Nachbereitungszeit) und je Feuerwehrmann (SB) 10,00
Euro.

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kratft.

Im Ubrigen bleibt die Satzung unverandert bestehen.

Siegen,



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1527/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Feuerschutz und Rettungsdienst 31.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Feuerschutzausschuss 13.11.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Neufassung der Gebuhrensatzung fur den 6ffentlichen Krankentransport und Rettungs-
dienst der Stadt Siegen vom 03. Januar 1990; Gebuhrenanpassung und Euro-
Umstellung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage 1 beigeflgte Neufas-

sung der Gebuhrensatzung fir den 6ffentlichen Krankentransport und Rettungsdienst
der Stadt Siegen mit Wirkung vom 1. Januar 2002.

Sachverhalt / Begrindung:



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1522/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich Stadtplanung 30.10.2001

Bearbeitet von: Herrn LUster

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier:
Bereitstellung einer aul3erplanméanRigen Verpflichtungserméchtigung (VE)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. Fir die Vergabe von Planungsleistungen zur Erstellung des Bebauungsplanes Nr.
250 "Im Boden" (Bebauungsplan, Griunordnungsplan, ErschlielBungsplanung) wird
gem. 8§ 82 Abs. 1i. V. m. § 84 Abs. 1 GO NW eine aul3erplanmafige Verpflich-
tungsermachtigung (VE) in Hohe von 100.000,00 DM bereitgestellt (HSt.
1.637.9573.6).

2. Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von VE bei HSt. 1.637.9557.4 -
76 - Erschliel3ung Wiedthal, Eiserfeld,. Baukosten - in entsprechender Hohe.

Sachverhalt / Begrindung:
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Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung

der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ] ist erfolgt

I:’ ist nicht
erforderlich
Veranschlagung
|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1456/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich Stadtplanung 09.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Bezirksausschuss | - Geisweid 23.10.2001

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie 25.10.2001

Bauausschuss 29.10.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

I.Bebauungsplan Nr. 248 ,Steimel”

I1.Ortliche Bauvorschriften fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 248
.Steimel;

hier:

Auf § 31 GO NW wird hingewiesen

- Prifung der wahrend der Auslegung eingegangenen Anregungen

- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung

- Beschluss der ortlichen Bauvorschriften als Satzung gem. 8 86 BauO NW

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. die wahrend der 6ffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen zum Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 248 ,Steimel“ gemalf der als Anlage 1 zur Vorlage beigefig-
ten Abwagung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil der Beschlussfassung;

2. es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrend der 6ffentlichen Auslegung von
den Burgerinnen und Burgern und den Nachbargemeinden keine Anregungen
vorgebracht wurden;

3. den Bebauungsplan Nr. 248 ,Steimel* gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung;

4. die Begriindung zum Bebauungsplan Nr. 248 ,Steimel” laut Anlage 3 zur Vorla-
ge,
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5. die drtlichen Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
248 ,Steimel” laut Anlage 4 zur Vorlage gem. § 86 BauO NW als Satzung.
Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ] ist erfolgt
D ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM




STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1455/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich Datum

Fachbereich Bauverwaltung 09.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie 25.10.2001

Bauausschuss 29.10.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeitragen fur naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmafRnahmen nach 88 135 a - 135 ¢ BauGB

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage als Anlage | beigefligte Satzung

der Stadt Siegen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeitragen nach 88 135a - 135c¢c
BauGB.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
I:’ ist nicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
DM
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STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1464/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich Datum

Fachbereich Stadtreinigung 11.10.2001

Bearbeitet von:

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie 25.10.2001

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001

Rat 28.11.2001

Betreff:

Satzung der Stadt Siegen Uber die Abfallbeseitigungsgebuhren vom 30.12.1980 in der
Fassung der 7. Anderungssatzung vom 22.11.2000;
hier: 8. Anderungssatzung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieR3t die der Vorlage als Anlage 2 beigefiigte 8. Ande-
rungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen Uber die Abfallbeseitigungsgebihren vom
30.12.1980 in der Fassung der 7. Anderungssatzung vom 22.11.2000 unter dem Vor-
behalt eines entsprechenden Beschlusses des Kreistages.

Sachverhalt / Begrindung:

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja [ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnhahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
DM DM DM DM [ ]isterfolgt
[ ]istnicht
erforderlich

Veranschlagung

|:| im VermH I:l im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
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STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1541/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Sitzungsdienst 13.11.2001

Bearbeitet von: Herrn Kreutz

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 28.11.2001

Betreff;

Ausschussneubesetzungen - Verkehrsausschuss
- Ausschuss fur Wirtschaftsforderung und
Liegenschaften

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen wahlt

a) Herrn Karl Hermann Meiswinkel als stellvertretendes beratendes Mitglied in den
Verkehrsausschuss und

b) Herrn Henning Schlabach als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss fir
Wirtschaftsférderung und Liegenschaften.

Sachverhalt / Begrindung:

In den 0. g. Gremien sind Ausschusssitze zu besetzen.

a) Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Std AG schlagen Herrn Meiswinkel als Nachfol-
ger fur den ausgeschiedenen Herrn Karl Albert Krumm vor.

b) Die FDP-Fraktion benennt Herrn Schlabach als Nachfolger fur Herrn Klaus-Vol-
ker Walter.

Reinhold Baumeister
|. Beigeordneter



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1553/2001
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Sitzungsdienst 14.11.2001

Bearbeitet von: Herrn Kreutz

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 28.11.2001

Betreff;

Ausschussneubesetzung - Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und
Energie

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen wahlt

a) Herrn Wolfgang Vetter als ordentliches Mitglied sowie
b) Herrn Hermann Hadem als stellvertretendes Mitglied

in den Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie.

Sachverhalt / Begrindung:

In 0. g. Gremium sind Ausschusssitze zu besetzen. Als Nachfolger fir den ausgeschie-
denen Herrn Franz Watermeier schlagt die UWG-Fraktion den bisherigen Stellvertreter,
Herrn Vetter, vor. Als neues stellvertretendes Mitglied wird Herr Hadem benannt.

Reinhold Baumeister
|. Beigeordneter
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	14. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Siegen;
hier: Neufassung 1513/2001
	Allgemeine Vorlage 1513/2001 - Ordnungsbehördliche Verordnung über die Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Siegen;hier: Neufassung (exportiert: 25.08.2010)

	15. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Wochenmärkten in der Stadt Siegen (Marktverordnung);
hier: Neufassung 1514/2001
	Allgemeine Vorlage 1514/2001 - Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Wochenmärkten in der Stadt Siegen (Marktverordnung);hier: Neufassung (exportiert: 25.08.2010)

	16. Satzung über die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von Marktstandsgebühren für die Wochenmärkte der Stadt Siegen;
hier: 2. Änderungssatzung (Umstellung auf EURO) 1515/2001
	Allgemeine Vorlage 1515/2001 - Satzung über die Teilnahmebestimmungen und Erhebung von Marktstandsgebühren für die Wochenmärkte der Stadt Siegen;hier: 2. Änderungssatzung (Umstellung auf EURO) (exportiert: 25.08.2010)

	17. 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998 1519/2001
	Allgemeine Vorlage 1519/2001 - 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Siegen vom 10.11.1998 (exportiert: 25.08.2010)

	18. Neufassung der Gebührensatzung für den öffentlichen Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Siegen vom 03. Januar 1990; Gebührenanpassung und Euro-Umstellung 1527/2001
	Allgemeine Vorlage 1527/2001 - Neufassung der Gebührensatzung für den öffentlichen Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Siegen vom 03. Januar 1990; Gebührenanpassung und Euro-Umstellung (exportiert: 25.08.2010)

	20. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier:
Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) 1522/2001
	Allgemeine Vorlage 1522/2001 - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier:Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) (exportiert: 25.08.2010)

	21. I.Bebauungsplan Nr. 248 "Steimel"
II.Örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 248 "Steimel";
hier:
Auf § 31 GO NW wird hingewiesen
- Prüfung der während der Auslegung eingegangenen Anregungen
- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung
- Beschluss der örtlichen Bauvorschriften als Satzung gem. § 86 BauO NW 1456/2001
	Allgemeine Vorlage 1456/2001 - I.Bebauungsplan Nr. 248 "Steimel"II.Örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 248 "Steimel";hier:Auf § 31 GO NW wird hingewiesen- Prüfung der während der Auslegung eingegangenen Anregungen- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung- Beschluss der örtlichen Bauvorschriften als Satzung gem. § 86 BauO NW (exportiert: 25.08.2010)

	23. Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a - 135 c BauGB 1455/2001
	Allgemeine Vorlage 1455/2001 - Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a - 135 c BauGB (exportiert: 25.08.2010)

	24. Satzung der Stadt Siegen über die Abfallbeseitigungsgebühren vom 30.12.1980 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 22.11.2000;
hier: 8. Änderungssatzung 1464/2001
	Allgemeine Vorlage 1464/2001 - Satzung der Stadt Siegen über die Abfallbeseitigungsgebühren vom 30.12.1980 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 22.11.2000;hier: 8. Änderungssatzung (exportiert: 25.08.2010)

	26.1. Ausschussneubesetzungen - Verkehrsausschuss
- Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 1541/2001
	Allgemeine Vorlage 1541/2001 - Ausschussneubesetzungen - Verkehrsausschuss- Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (exportiert: 25.08.2010)

	26.2. Ausschussneubesetzung - Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie 1553/2001
	Allgemeine Vorlage 1553/2001 - Ausschussneubesetzung - Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie (exportiert: 25.08.2010)




